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ihr Hans Jörger zu Tolleth nach seinem Tod auf 
Lebenszeit einen halben Treiling Wein aus seinen 
Weingärten bei Getzelsdorf, solange sie Witwe bleibt. 
Dazu erhält sie das englisch Zugeschirr. Neben ihm 
selbst siegelt Hildebrand Jörger zu Prandegg und 
Christoph Hohenfeldner zu Aistershaim als Zeugen  
( Alle Siegel fehlen JVT) 

 
? Brief des Sebastian Jörger von Tolleth an den 

Landeshauptmann: 
 

• Der kaiserliche Landrichter Jörg Stocker ist mit 
dem Befehl angekommen, seinen Prädikanten zu 
verhaften, ohne über die Gründe hinreichende 
Auskunft geben zu können. 
 

• Er weist darauf hin, dass er laut päpstlichem 
Privileg das Recht hat, einen Priester auf Schloss 
Tolleth zu halten, was er auch in letzter Zeit getan 
hat. 
 

• Dieser Priester hat seine Pflichten wie Predigen, 
Sakrament reichen u.a. immer ordentlich erfüllt 
und auch in jeder Hinsicht einen christlichen 
Lebenswandel geführt. Solche Priester sind 
derzeit selten. 
 

• Er bittet daher den Landeshauptmann, ihm diesen 
Priester zu lassen ( JVT ) 

 
1572 Umfangreiches Verlassenschaftsinventar nach dem 

Tod des Sebastian Jörger von Tolleth ( JVT ) 
 
1572 Umfangreicher Kommissionsbericht mit 

Zeugenaussagen über den Prozess der Erben des 
Jakob Jörger gegen Wolfgang Jörger zu Tolleth wegen 
der Einnehmung des Wochenpfennigs bei den 
Untertanen im Amt Neundling ( JVT ) 

 
1579 Abschrift mehrerer Lehenbriefe Kaiser Rudolf II. an die 

Familie Jörger: 
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